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„Entfcriiet die Krone vom Haupte der Könige, den Altar ans der Kirche, den

Sonntag ans der Woche: aber entfernet das Armeuwesen nicht ans der (Gemeinde."
Das wird auch bei der B u u d e s a r m e n P f l e g e gelten müssen: Legi-

seriernng für das Ganze und Subventionierung für die einzelnen Aufgaben:
aber durch di e G e m eind e. Und wenn wir schließlich uns noch fragen, welche

von den vorhandenen Gemeinden in Frage kommen soll, so werden wir bald
klar sein, daß weder die Kirchgemeinde noch die Burgergemcinde für diese
Aufgaben das rechte Instrument ist, sondern die W o h n g e m e i n d e, die für die
dem Fall entsprechende Pflege und für den Vollzug die nötige Aufsicht allein
garantiert. U. A.

Die Natur der Verrvandtenunterstützung und der Ort
ihrer Zwangsvollstreckung.

Im letzten Heft der Entscheidungen der buudesgerichttichen Schuldbetreibungs-
und Konkurskammer findet sich ein Urteil, das für unsere A r m ende h ör d e n

voir besonderer Wichtigkeit ist und daher auch an dieser Stelle hervorgehoben
sein mag. In diesem Urteil hatte nämlich das Bundesgericht Gelegenheit, sich

über die rechtliche Natur des A n s p r uchs a u f V e r w a n d t e n -

Unterstützung im Sinne von Art. 328/329 st.G.B. ansznsprechen und im
Anschluß daran zu bestimmen, wo die Armenbehörde die ihr gemäß Art. 32!>,

Abs. 3 Z.G.B, gegen Sie Verwandten eines Unterstiibnngsbediirftigen zustehenden
Ansprüche b e t r e i b u n g s r c ch t l i ch geltend zu machen hat.

Laut Art. 328/329 sind Geschwister gegenseitig verpflichtet, einander zu
unterstützen, sobald sie ohne diesen Beistand in Not geraten würden. „Der
Anspruch wird vor der zuständigen Behörde des Wohnsitzes des Pflichtigen geltend
gemacht und zwar entweder von dem Berechtigten oder, wenn dieser von der
öffentlichen Armenpflege unterstützt wird, von der nnterstützungspflichtigen
Armenbehörde."

Auf Grund eines früher erlassenen Entscheides war nun ein gewisser S.
T.-M. in N en - A 11 s ch w il (Baselland) pflichtig erklärt worden, seineil Bruder
H. T. in Basel zu unterstützen und es batte aus diesem Verhältnis heraus
da-s Bürgerliche Armenamt Baselstadt gegenüber S. T.-M. Anspruch auf
Rückerstattung von Fr. 37.59, die es für H. T. ausgelegt hatte. ^ Da S. T.-M. nicht
bezahlte, leitete das Armenamt Baselstadt gegeil ihn Betreibung ein, und zwar
ill Basel selbst. Das Armenamt ging dabei von der Auffassung ans, daß seine
Forderung sich als eine solche öffentlich-rechtlicher Natur qualifiziere, für welche

- wenn es sich um interkantonale Verhältnisse handle — nach konstanter
Praris des Bundesgerichts die Betreibung auch in demjenigen Kanton angehoben
werden kann, wo die Forderung e n t st a n d c n ist. Hinsichtlich der Berwandtcn-
unterstützungeu sei an diesem speziellen Betreibungsort trotz dem interkantonalen
Rechtshilfckonkordat betr. den Schutz öffentlichrechtlicher Forderungen festzuhalten,

da diese Ansprüche in Art. l des Konkordates gerade nicht aufgezählt seien
und daher sich des Schutzes dieses Konkordates auch nicht erfreuen würden.

Das Bundesgericht hat, in Uebereinstimmung mit der baselstädtischcn
Aufsichtsbehörde, indesseil diesen Standpunkt nicht geschützt und erklärt, daß
Forderungen betreffend Verwandtenunterstützung auch seitens der Armenbehörden
ausschließlich am W o h n o r t des Pflichtigen zu vollstrecken sind. In seinen
Erwägungen anerkennt das Bundesgericht, daß Baselstadt als Betreibungsort
o a n n in Betracht käme, wenn Gegenstand der Betreibung ein einer Basler
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Behörde zustehender ö f f e n t l i ch - r e ch t l i ch e r Anspruch wäre, der zudem
nicht unter das Rechtshilfekonkordat vom 23, August ^2 fiele, Tiefen
Charakter hat aber die hier in Frage stehende Forderung nach den für ihre
rechtliche Qualifikation maßgebenden Artikeln 323/32!» Z.G.B. nicht. Tanach
wird der UnterstütznngSanspruch des Bedürftigen gegen die nnterstützungspflich-
tigen Verwandten entweder von ihm selber ober „wenn er durch die öffentliche
Armenpflege unterstützt wird, von der nnterstülzungspflichtigen Armenbehörde
geltend gemacht." Das Z.G.B, hat also nicht nnr das Verhältnis zwischen dem

Unterstützungsbedürftigen und dessen Verwandten geordnet, sondern auch die

Einwirkung einer bereits erfolgenden öffentlichen Unterstützung ans die Be-
Ziehungen unter den Verwandten in den Bereich seiner Regelung einbezogen,
indem es als Folge derselben die unterstützende Armenbehörde in die Rechte
des Unterstützten eintreten, d. h. dessen Anspruch gegen die Verwandten von
Gesetzes wegen auf sie übergehen läßt. Da ein Vorbehalt zugunsten des kantonalen

Rechts dabei nicht geinacht worden ist, muß angenommen werden, daß diese

Regelung eine erschöpfende und abschließende ist, die Armenbehörde gegenüber
den Verwandten des Unterstützten also nur die ihr durch Art. 32!» Abs. 3 Z.G.B,
eingeräumten Rechte und keine weiteren geltend machen kann. Denn die Befugnis

des Gemeinwesens, für die von ihm gewährte Armenunterstützung den Rückgriff

auf die Verwandten zu nehmen, kann ihren R e ch t s g r n n d nnr in der
ans der Tatsache der Verwandtschaft fließenden Pflicht, dem in Not befindlichen
Familiengenossen beizustehen, haben. Nachdem das Z.G.B, diese Pflicht durch
die Vorschriften der Art. 328 und 32!» zum Gegenstand der Bundesgesetzgebnng
geinacht hat, steht es daher den Kantonen nicht zu, sie dadurch anders zu ordnen,
daß sie der Armenbehörde durch verwaltungsrechtliche Gesetze einen selbständigen,
d. h. vom Bundesrecht unabhängigen kantonalrechtlichen Rückerstattnngsanspruch
gegenüber den Verwandten des Unterstützten einräumen. Der Anspruch der
Armenbehörde gegen die Verwandten kann sich daher stets nur auf die in Art.
328 und 329 niedergelegten bundesrechtlichen Normen selber stützen.

- Ist dem so, so folgt daraus aber ohne weiteres, daß die Armcnbehörde die
Unterstützungspflichtigen Verwandten ausschließlich an deren Wohnsitz zu betreiben

hat. Denn der Anspruch des Unterstützrmgsbedürftigen gegen die
Verwandten, in welchen die Armenpflege eintritt, ist seinem Wesen nach als
Verhältnis zwischen g l e i ch g e o r d n e t e n Rechtssnbjekten unzweifelhaft ein
solcher p r i v a t r e ch t l i ch e r Natur und kann dadurch, daß er statt von»
ursprünglichen Berechtigten nun durch eine öffentliche Behörde geltend gemacht
wird, selbstverständlich seinen Charakter nicht ändern. Auch der Umstand, daß
es den Kantonen freisteht, die Festsetzung des Anspruchs einer V e r w aIt n n g s -

behörde statt einem Gericht — zu übertragen, vermag den Charakter der
Forderung nicht zu ändern, denn es können sehr Wohl auch den Verwaltungsbehörden

ausnahmsweise richterliche Funktionen überbunden werden. Maßgebend
dafür, ob ein Rechtsverhältnis den» Privat- oder öffentlichen Recht angehört,
ist eben nicht, welche Behörde zu seiner Beurteilung kompetent ist, sondern einzig
und allein die innere Natur des Rechtsverhältnisses selbst. (B.G.E. 41 III. Abtlg.
Nr. 91.)

Bern. Die Arbeits- und G e w e r b e z e n t r a l e für Frauen
und Töchter (Präsident» Armeninspektor Pfr. Uörtscher), über deren Grün-
oung und Zweckbestimmung wir in der Nummer von» l. Februar 1913 berichtet
haben, erfreut sich einer gedeihlichen Entwicklung und erweist sich als eine ungemein

segensreiche Institution. Hatten sich am Eröffnungstage, dem 1. Dezember
1914, bereits 79 arbeitsuchende Frauen und Töchter eingefnnden, so betrug im
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